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Berechnung des Grundbetrags 2011 für  
 
Bücherei St. Joseph in Buchhausen (Dekanat Mainz) mit der bm Kundennummer 123456 
 
 

Rechenschritte  

1. Sockelbetrag 50,00 € 

2. Betrag für Ausleihen (je 0,09 €) 582,30 € 

3. Erhöhungsbetrag (max 300 €) 300,00 € 

4. zusammen Grundbetrag (aufgerundet, begrenzt auf 
1800 €) 

940,00 € 

5. Sonderzuschuss EXTRA begrenzt auf 1800 € 296,00 € 

6. Grundbetrag und Sonderzuschuss EXTRA 
zusammen (mindestens 150 €, auf 10 € 
aufgerundet) 

1.240,00 € 

 
 
 
 
Erläuterungen: 

 
Beispiel für die Berechnung des Grundbetrages  
(bezogen auf Bestand und Anzahl der Ausleihen) 
 

Büchereibestand im Jahr 2010 2.000  Sockelbetrag € 50,00 

Ausleihen 2010 3.000  3.000 Ausleihen X 0,09 € 270,00 

Umsatz = 3.000 : 2.000 1,5  Erhöhungsbetrag = 0,5 X 270,00 € 135,00 
Umsatzfaktor = 1,5 - 1 0,5  Endbetrag  € 455,00 

 
Es werden nur Umsatzfaktoren berücksichtigt, die größer Null (0) sind. 

 
 

o zu 3. Erhöhungsbetrag: Büchereien mit einem besonders hohen Umsatz erhalten einen 
Erhöhungsbetrag, damit der überdurchschnittlichen Beanspruchung des Bestandes Rechnung 
getragen werden kann. Sobald die Bücher und Medien im Berichtsjahr 2010 mehr als einmal 
entliehen worden sind, erhöht sich der Betrag für Ausleihen (Zeile 2) in dem Maße, wie das 
Umsatzverhältnis über 1,0 liegt. Dieser Erhöhungsbetrag ist auf 300 € (bisher 400 €) begrenzt. 
 

o Zu 4. zusammen…  Der Grundbetrag (bezogen auf Bestand und Anzahl der Ausleihen) ist 
auf 1800 € begrenzt 
 

o Zu 5. Sonderzuschuss EXTRA: Er berechnet sich aus Punkten, die für Veranstaltungen, 
den EDV-Einsatz, sowie Fortbildungen des Büchereiteams zugeteilt werden. Der 
Sonderzuschuss EXTRA ist auf 1800 € begrenzt.  
 

o zu 6. Mindestsumme: 
Die Mindestsumme von 150 € erhalten alle Büchereien, die für das Berichtsjahr 2010 die 
Statistik fristgerecht eingereicht haben. 


